
 

 

 

 

 
 

 

Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Haushaltsüberschreitung - Einzelentscheidung 
Haushaltsstelle 4210.791600 - Krankenhilfe § 4 AsylbLG 
 
 
Sachverhalt: 
 
Bei der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG werden über den Haushaltsansatz hinausgehende 
Kosten von 100.000 € erforderlich. Dies ist u.a. auch darauf zurückzuführen, dass bei 
ausreisepflichtigen Personen vermehrt stationäre Behandlungen/Langzeittherapien aufgrund 
psychischer Erkrankungen zu verzeichnen sind. Es wird vermehrt der Versuch unternommen, 
eine drohende Abschiebung durch Erkrankungen/Krankenhausaufenthalte zu verhindern. 
Weiterhin konnten die Krankenkassen aufgrund von Rechtsänderungen eine Vielzahl von 
Fällen aus dem Jahre 2004 erst in 2005 abrechnen. Daher sind in 2004 im Vergleich zu den 
Vorjahren weniger Kosten angefallen. 2005 müssen rd. 350.000 € für 2004 mit abgerechnet 
werden. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der überplanmäßigen Ausgabe bei der Haushaltsstelle 4210.791600 
(Krankenhilfe § 4 AsylbLG) über 100.000,00 € wird zugestimmt. Die 
Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 
4102.245000 (Erstattung von Sozialleistungsträgern). 

 
 
 
 
 
 
Dr. Fitschen 

 

Besch l ussvor lage  
Amt für Finanzen  

Tagesordnungspunkt: ____ 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2001-06/1305 

Status:         öffentlich 

Datum:     25.07.2012 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

06.12.2005 Kreisausschuss 

15.12.2005 Kreistag 
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